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Gemeinde Satteldorf 

Landkreis Schwäbisch Hall 

B e r a t u n g s u n t e r l a g e  

 Reg.Nr.: III-815.31/Ni 

Öffentliche Gemeinderatssitzung am 29.01.2024 

 

TOP 10: Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 

Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke 

mit Wasser  

 
  
Gemäß der Festlegung der Wasserverbrauchsgebühren für das Jahr 2024 auf der Grundlage 

der vorgelegten Kalkulation der Wasserverbrauchsgebühr für das Jahr 2024 (vgl. 

Tagesordnungspunkt 9 der heutigen Sitzung) ist die Anpassung der Gebühren durch 

Satzungsbeschluss zu erlassen.  

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat beschließt aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-

Württemberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für 

Baden-Württemberg folgende 

 

Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche  

Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser  

(Wasserversorgungssatzung − WVS) 

vom 12.03.2012, zuletzt geändert am 25.10.2022 

 

§ 1  

 

§ 43 Abs. 1 bis 3 (Verbrauchsgebühren) erhält folgende Fassung: 
 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 44) berechnet. 

Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 2,51 €. 

 

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, 

beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 2,51 €. 

 

(3) Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen Münzwasserzähler festgestellt, 

beträgt die Gebühr (einschließlich Grundgebühr gem. § 42 und Umsatzsteuer gem. 

§ 53) pro Kubikmeter 2,75 €. 
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§ 2 

 

Diese Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 

Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 

(Wasserversorgungssatzung − WVS) vom 12.03.2012, zuletzt geändert am 25.10.2022, tritt 

zum 01.01.2024 in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


